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TEIL B. GELÄNDESCHNITTE M 1/500 
 

TEIL E. VERFAHRENSVERMERKE  
 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Geisenfeld hat in der Sitzung vom .......................... gemäß  
 § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans be-

schlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am .................... ortsüblich bekannt 
gemacht.  

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentli-

cher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... 
bis ....................  stattgefunden. 

 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans in der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... 
bis ....................  stattgefunden. 

 
 
4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 

.................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... beteiligt. 

  
 
5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integrierter Grünord-

nung in der Fassung vom .................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 
Abs.2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... im Rathaus Geisen-
feld öffentlich ausgelegt. 

 
 
6. Die Stadt Geisenfeld hat mit Beschluss des Stadtrates vom .................... den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................... als Satzung beschlossen. 

 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Paul Weber            
            (1. Bürgermeister) 
 
7. Ausgefertigt 
 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Paul Weber            
            (1. Bürgermeister) 
 
 
8. Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde am 

...................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem 
Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der vorha-
benbezogene Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des 
§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 
wird hingewiesen. 

 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Paul Weber            
            (1. Bürgermeister) 
 
 

TEIL D. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
 
1. Art der baulichen Nutzung: 
 
 Sonstiges Sondergebiet SO gemäß § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO 

Zweckbestimmung:  Baustoff- und Recyclingzentrum zur Produktion von Trans-
portbeton, Recycling und Abbruch von Baustoffen, Kies, 
Sand und Aufbereitung von Sand, Kies und Edelsplitten 

 
Es sind nur folgende Nutzungen zulässig: 
 
- Halle für Lagerung Recycling-Schüttgut  
- Befestigte Fläche für Brech-/ Sortieranlage, Recycling-Schüttgut (überdacht) 
- Kieswaschanlage  
- Anlagen für Versickerung / Entwässerung  
- Lagerflächen gewaschene Kiese, Sande und Splitte 
- Splittwerk  
- Kammerfilterpresse oder Zentrifuge für geschlossenen Wasserkreislauf  

Neue Sandaufbereitung mit Förderbändern 
- Betonmischanlage und Labor  
- Befestigte Fläche für Lagerung und Abstellen von Geräten / Maschinen 
- Lagerboxen für Schüttgut und Geräte (überdacht) 
- Bürogebäude und Waage  
- Werkstatt und Maschinenhalle  
- Tankstelle, Waschplatz, Wasserhaus, Reifenwaschanlage und Restbetonre-

cyclinganlage  
- Trafo 1000 kVA 
- Freisitz für Firmenangehörige 
- PKW-Stellplätze für Mitarbeiter und Gäste 
- Stellplätze für LKW und Maschinen (überdacht) 
- Feinsandanlage  
- Lagerbox für Filterkuchen 
 

 Verfahrensfreie Bauvorhaben und Nutzungen gemäß Art. 57 BayBO sind inner-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans unzulässig. Ausgenommen 
hiervon sind Stellplätze und eine Werbetafel < 8 m2 Größe im Einfahrtsbereich. 
Weitere Werbeanlagen sind unzulässig.  

 
2.  Maß der baulichen Nutzung: 
 
2.1 Grundflächenzahl 
 
 Die Grundflächenzahl wird gemäß § 17 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO auf maxi-

mal 0,8 festgesetzt. 
 
2.2 Höhe baulicher Anlagen 
 
 Die nachfolgenden Höhen stellen Bauwerkshöhen (BH) der baulichen Anlagen 

einschließlich Wandhöhen dar. Die Bauwerkshöhe (BH) ist zu messen ab beste-
hender Geländeoberfläche bis zum oberen Abschluss der baulichen Anlage 
(First). 

 
 - Halle       max. 20,0 m 
 -  überdachte Fläche für Brech-/ Sortieranlage max. 8,0 m 

- Kieswaschanlage      max. 18,0 m 
 -  Splittwerk      max. 10,0 m 
 -  Kammerfilterpresse     max. 14,0 m 
 -  Betonmischanlage/Zentrifuge   max. 33,0 m 
 - Labor       max. 6,0 m 
 -  überdachte Lageboxen    max. 7,0 m 
 - Bürogebäude      max. 8,5 m 
 -  Werkstatt       max. 8,5 m  
 - Maschinenhalle     max. 8,5 m 
 - Tankstelle      max. 5,0 m 
 -  Wasserhaus      max. 5,0 m 
 -  Restbetonrecyclinganlage    max. 5,0 m 
 - Reifenwaschanlage     max. 4,0 m 
 -  Trafo       max. 3,0 m 
 -  überdachte Stellplätze für LKW und Maschinen max. 7,0 m 
 -  Feinsandanlage     max. 15,0 m 
 
3. Bauweise: 
 
 Im Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise gemäß § 22 BauNVO festge-

setzt. Nicht festgesetzt ist eine maximale Gebäudelänge, sonst wie offene Bau-
weise. 

 
4. Gestaltung baulicher Anlagen: 
 

- Dachform:   Flachdach FD, Pultdach PD 
- Dachneigung:   DN max. 20°  
- Dachdeckung:   Blecheindeckung, Kies 

      extensive Dachbegrünung ist zulässig 
- Fassaden: spiegelnde Materialien sowie grelle  und leuch-

tende Farbgebung sind unzulässig 
 
5.  Einfriedungen: 
 
 Es sind nur sockelfreie Einfriedungen zulässig bis zu einer Höhe von 2,0 m. Die-

se sind bei gehölzfreien Flächen an die Geltungsbereichsgrenze und nur außer-
halb von Gehölzbeständen in einem Abstand von mind. 5,00 m zu den Gehölz-
beständen zu errichten. Mauern sind unzulässig. 

 

 VORHABENBEZOGENER 
  BEBAUUNGSPLAN NR. 107 
 

„SONDERGEBIET BAUSTOFF- UND 
RECYCLINGZENTRUM SCHIELEIN“ 
 MIT TEILÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 63 
„SONDERGEBIET WASSERSKIPARK – 2. ÄNDERUNG“ 
 
STADT GEISENFELD 

 
 
STADT:       GEISENFELD 
LANDKREIS:       PFAFFENHOFEN / ILM 
REGIERUNGSBEZIRK:     OBERBAYERN 
 
 
FASSUNG VOM:       11.11.2021 
Verfahren gem. § 3 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 1 BauGB 
„Vorentwurf“ 
 
ZEICHNUNGSMASSTAB: 
 
ÜBERSICHTSPLAN      M 1/5.000 
LAGEPLAN       M 1/1.000 
GELÄNDESCHNITTE     M 1/500 
 
PLANGRUNDLAGEN: 
 
DIGITALISIERTE FLURKARTEN    M 1/1.000  
        M 1/5.000 
 
PLANUNG:          
 
 
.....................................................    ....................................................    
 
KÖPPEL       SCHWARZ 
LANDSCHAFTSARCHITEKT    ARCHITEKTEN, STADTPLANER 
 
KATHARINENPLATZ 7     HOLZSTRASSE 47 
84453 MÜHLDORF A. INN     80469 MÜNCHEN  
 
TELEFON 08631 / 988 851     TELEFON 089 / 4900 1946 
TELEFAX 08631 / 988 790     TELEFAX 089 / 4900 1836 
E-MAIL info@la-koeppel.de     E-MAIL info@schwarzplan-muc.de 
WEBSITE  www.la-koeppel.de      WEBSITE www.schwarzplan-muc.de 
 

6. Abgrabungen und Aufschüttungen: 
 
 Geländeveränderungen sind in der Form zulässig, wie es die betriebliche Nut-

zung der baulichen Anlagen erfordert. Auffüllungen sind zu den seitlichen Grund-
stücksgrenzen mit einem Böschungswinkel von mind. 1:2 abzuböschen, der Ab-
stand des Böschungsfußes bzw. Böschungskamms zur Grenze beträgt mind. 1,0 
m. Stützmauern sind unzulässig.  

 
7. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (staubredu-

zierende Maßnahmen): 
 
7.1 Die Eingrünung des Sondergebietes dient als staubreduzierende Maßnahme und 

ist entsprechend den grünordnerischen Festsetzungen zu erhalten und zu pfle-
gen. 

 
7.2 Im Falle möglicher Staubentwicklung, z.B. während trockener Wetterlagen, ist die 

Fläche des Sondergebietes mit Wasser zu berieseln. 
 
7.3 Zur Reduzierung potentieller Staubentwicklung sind vor Verlassen des Sonder-

gebietes die Lkw-Reifen zu reinigen. 
 
8. Abstandsflächen: 
 
 An den Grundstücksgrenzen sind die gemäß Art. 6 der BayBO vorgeschriebenen 

Abstandsflächen einzuhalten. 
 

 Der weitere erforderliche Ausgleich wird extern im nördlichen, ehemaligen Ab-
baugebiet erbracht. 

 
 Aufgrund des Leader-Projektes „Seenplatte Feilenmoos – Erstellung eines inte-

grierten Nutzungskonzeptes für die Nachnutzung der Kiesabbauflächen im Fei-
lenmoos und Unteres Ilmtal“ von 2018 wurde zwischen der Fa. Schielein und 
dem Landratsamt Pfaffenhofen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 22.01.2020 
bezüglich der gesamtheitlichen Gebietsentwicklung geschlossen. 

  
 Hinsichtlich des erforderlichen Ausgleichsflächenbedarfs u.a. zu vorliegendem 

Bebauungsplan wurde folgende Vereinbarung geschlossen:  
 
 Wenn die Gebietsentwicklung mit den naturschutzfachlichen Vereinbarungen 

gemäß LEADER erfolgt und umgesetzt wird, wird im nördlichen Bereich innerhalb 
der Seen K55 und K57 (jeweils Wasser- und Landfläche) der Ausgleich für den 
aus Bauleitplanungen resultierenden erforderlichen Ausgleichsbedarf integriert 
und verortet. 

 
Bei vorliegender Bauleitplanung wird davon ausgegangen, dass Leader umge-
setzt wird, weshalb der noch erforderliche Ausgleichsbedarf nach v.g. Leitfaden 
bilanziert und z.T. extern über den nördlichen Bereich erbracht und nachgewie-
sen wird. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 01: Lage Plangebiet und Lage der 
Ausgleichsflächen Seen K55 und K57 

Die bestehenden Ausgleichsflächen A3a und A4 innerhalb des Plangebietes 
werden in gem. Vertrag v. 22.01.2020 in die Flächen der Seen K55 und K57 ge-
tauscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 02: Tausch der Ausgleichsflächen 
nach Norden 

A3 
A4 

 Der Ausgleichsflächenbedarf für vorliegendes Vorhaben beträgt: ca. 14.221 m² 
(erste Berechnung und ist mit der uNB im Detail noch abzuklären) 

 
 Der See K55 besitzt eine Gesamtgröße, bestehend aus Wasser- und Landfläche, 

von ca. 32.974 m²; der See K57 eine Gesamtgröße, bestehend aus Wasser- und 
Landfläche, von ca. 50.469 m². 

 Zuzüglich der Ökokontoflächen Ö2 (1.613 m²) und Ö4 (947 m²) ergibt dies insge-
samt eine Ausgleichsflächenbestand  von 86.003 m². 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 03: Auszug aus öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 22.01.2020 Anlage 3b Flächenbilanz 

 
 Nach Abzug der zu verlegenden Ausgleichsflächen, dem erforderlichen Drittel-

ausgleich sowie dem Ausgleichsflächenbedarf aus dem Betriebsgelände ver-
bleibt noch ein zu erbringender Ausgleichsflächenbedarf von 2.699 m². 

 
 Dieser wird auf dem westlichen Teilbereich der Ökokontofläche Ö3 (Gesamtflä-

che 11.279 m²) nachgewiesen, so dass noch eine restliche Ökokontofläche von 
8.580 m² verbleiben. 

 
 Beide Seen K55 und K57 sowie die Flächen Ö2, Ö3 (Teilfläche) sowie Ö4 sind 

nach den Festlegungen im Leader-Projekt als Seen für Naturschutz sowie nach 
den Festlegungen in v.g. Vertrag zu entwickeln. 

 Entwicklungsziel (gem. Vertrag v. 22.01.2020): 

 Entwicklung von naturnahen und extensiven Wasserflächen inkl. deren 
Land- und Uferbereiche durch natürliche Sukzession. 

 
 Reduzierung/Beschränkung des Fischereirechts auf die Ausgabe von ma-

ximal 3 Erlaubnisscheinen zur Durchführung der Hege. 
 
 Ausschluss der Errichtung von baulichen Anlagen sowie der Freizeit- und 

Erholungsnutzung. 
 

 Alle Ausgleichsflächen sind dinglich zu sichern sowie gemäß dem Entwick-
lungsziel dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

 
Sollte LEADER nicht umgesetzt werden, werden die gesamten Seen K55 
und K57 (jeweils Wasser- und Landflächen inkl. der Ökokontoflächen Ö2 
und Ö4) als Ausgleich für vorliegende Bauleitplanung herangezogen. 

 
9.4 Artenschutz 

 
 Folgende Maßnahmen sind voraussichtlich durchzuführen. 
 Der Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) befindet 

sich derzeit in Bearbeitung. Alle daraus resultierenden Maßnahmen werden im 
weiteren Verfahren mit der unteren Naturschutzbehörde Pfaffenhofen (uNB Paf) 
abgestimmt und in die vorliegenden Unterlagen ergänzt. 

 
 1. Entfernung von Gehölzen nur außerhalb der Vogelbrutzeit, d.h. nur im Zeit-

raum 01.10. bis einschließlich 28.02. und nur in vorheriger Abstimmung mit der 
uNB Pfaffenhofen möglich. 

 
 2. Errichtung von Baustelleinrichtungs- und Lagerflächen außerhalb der beste-

henden Grünstrukturen und außerhalb des Kronentraufbereichs bestehender 
Gehölze. 

 
 

9.7 Pflanzvorgaben für Artenlisten 
 
 Die Begrünung aller Flächen hat mit autochthonen gebietsheimischen, standort-

gerechten Gehölzen und Gras-Kraut-Ansaaten gem. der Pflanzlisten A und B zu 
erfolgen. 

 
 Pflanzenqualität für Bäume innerhalb von PKW-Stellplätzen  
 Mindestqualität: Hochstamm 3x verpflanzt, mit Ballen,  

14-16 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 
 
 Pflanzenqualität für Sträucher: 
 Mindestqualität: Str 2x verpflanzt, 60-100 cm hoch 

Pflanzdichte: in Gruppen von 3 bis 7 Pflanzen, Pflanzenabstand 1,5 x 1,5 m 
 
 Pflanzenqualität für Hecken: 
 Mindestqualität He 3x verpflanzt, 150-175 cm hoch 

Pflanzdichte: 4 Stück pro Laufmeter 
 
  Bei Neupflanzungen ist ausreichender Wurzelraum gem. FLL –Empfehlungen für 

Baumpflanzungen (mind. 12 m³) sicherzustellen. 
  Mindestmaß Baumgruben: 1,5 x 1,5 x 0,80 m 
 
  Artenlisten Pflanzungen 
 

Alle Bäume und Sträucher sind aus regionaler und gebietsheimischer Herkunft zu 
beziehen. 

 
Bäume 

Acer platanoides  Spitz-Ahorn 
Acer campestre Berg-Ahorn 
Betula pendula Weißbirke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Crataegus monogyna Weißdorn 
Fagus sylvatica Buche 
Prunus avium Vogelkirsche 
Prunus padus Traubenkirsche 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Sorbus aria Schwed. Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 
Tilia cordata Winter-Linde 
Pyrus spec, Malus spec., etc. Wildobstbäume  

 
Sträucher 

Corylus avellana Haselnuss 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Hippophae rhamnoides Sanddorn 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehdorn 
Rhamnus carthartica Kreuzdorn 
Ribes uva-crispa Stachelbeere 
Rosa arvensis Feldrose 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa rubiginosa Zaunrose 
Rubus fruticosus Brombeere 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

 
  Hecken 
  Acer campestre     Feldahorn 
  Carpinus betulus     Hainbuche 
  Fagus sylvestris     Buche 
  Ligustrum vulgare    Liguster 
 
9.8 Pflege / Unterhaltung 
 
 Zur dauerhaften Sicherung der grünordnerischen Festsetzungen und zum Erhalt 

der Qualität der Eingrünungs- und Freiflächen ist eine dauerhaft fachgerechte 
Pflege unerlässlich. Die Pflanzungen haben fachgerecht gemäß DIN 18320, 
18916 und 18917 zu erfolgen und sind nach Inbetriebnahme der Baumaßnahme 
in der folgenden Vegetationsperiode fertig zu stellen. 

 Bei Abgang von Gehölzen sind Ersatzpflanzungen in Abstimmung mit der Ge-
nehmigungsbehörde vorzunehmen. Dabei sind die festgesetzten Gehölzarten 
und Mindestqualitäten zu verwenden. Der Erhalt der Anpflanzungen ist in Art und 
Form dauerhaft sicherzustellen. 

 
10. Niederschlagswasserbeseitigung 
 

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern und befestigten Flächen ist 
über Mulden zu versickern.  
Grundlage für die Wertungen zur Ausführung der Versickerung sind die techni-
schen Regeln: das Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anla-
gen zur Versickerung von Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153 
(Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) in den jeweils aktuel-
len Fassungen. 
Die Ausführung der Niederschlagsentwässerung ist vor Satzungsbeschluss in ei-
nem Gutachten darzustellen und zu bewerten. 

 

 3. Ökologisches Monitoring während der baulichen Umstrukturierung des Be-
triebsgeländes: Beratung und Aufsicht durch geeignete biologische Fachperson 
hinsichtlich des Artenschutzes. In Abstimmung mit der uNB Paf sind sowohl bei 
der Entfernung von baulichen Anlagen als auch bei Baumfällungen von Bäumen 
mit einem Stammumfang ab 100 cm vor Fällung auf Höhlen und Strukturen zu 
kontrollieren. Ebenso ist ein möglicherweise erforderlicher Ausgleich mittels Nist-
hilfen abzuklären und rechtzeitig zu koordinieren.  

 
9.5 Begrünung von Stellplätzen  
 
 Bei der Errichtung neuer Stellplätze ist je angefangene zehn (10) Stellplätze min-

destens ein heimischer Laubbaum als Hochstamm (StU mindestens 14-16) gem. 
Artenliste (siehe Anhang) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

 
 Neu zu errichtende Stellplätze sind ausschließlich in wasser- und luftdurchlässi-

gem Aufbau mit ungebundenem Belag sowie ohne feste bauliche Einfassung 
herzustellen (z.B. wassergebundene Decke, Holzbohlen als Abgrenzung). Jegli-
che Versiegelungen, u.a. auch mit Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfugen 
o.ä., sowie feste bauliche Einfassungen sind unzulässig. 

 
9.6  Freiflächengestaltungsplan 
 

Die vorgesehene Nutzung der nicht bebauten Flächen, der Nachweis des Ver-
siegelungsgrades, Maßnahmen zur Grünordnung – insbesondere Vegetations-
planung – sind gemäß § 7 BauVorlV in einem qualifizierten Freiflächengestal-
tungsplan darzustellen, der mit dem jeweiligen Bauantrag einzureichen ist. Der 
geprüfte Plan wird Bestandteil der Baugenehmigung. 

 

5. DIN-Vorschriften, auf die in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 107 „Baustoff- und Recyclingzentrum 
Schielein“, Stadt Geisenfeld verwiesen wird, sind über den Beuth-Verlag GmbH, 
Berlin, zu beziehen. Herausgeber sämtlicher DIN-Vorschriften ist das Deutsche 
Institut für Normung e. V., Berlin. Die DIN-Vorschriften finden jeweils in der bei 
Rechtskraft dieser Satzung geltenden Fassung Anwendung. Ebenso wie die der 
Planung zugrunde liegenden Gesetze, Verordnungen, Erlasse sowie die fachli-
chen Regelwerke der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau e. V. (FLL) und das Merkblatt „Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013 (R2), können diese bei der Stadt Geisenfeld zu den üblichen Dienststunden 
eingesehen werden.  

 

TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBER-
NAHMEN  

 
 
1. Wasserwirtschaft:  
 
1.1 Sollten im Zuge von Baumaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches schädli-

che Bodenverunreinigungen bekannt werden; ist umgehend das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt zu informieren.  

 
1.2 Es wird empfohlen, für die Auffüllung des Geländes ausschließlich schad-

stofffreien Erdaushub ohne Fremdanteile (Z0-Material) zu verwenden. Die Auffül-
lung ist ggf. zu beantragen. Auflagen werden im Zuge des BImSchG-Verfahrens 
festgesetzt. 

 
1.3 Für den Bereich Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die 

fachkundige Stelle am Landratsamt Pfaffenhofen zu beteiligen. Es ist darauf zu 
achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies 
gilt besonders während der Bauarbeiten. 

 
2. Immissionsschutz: 
 
 Für das Vorhaben ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. 

Auflagen werden im immissionsschutzrechtlichen Verfahren festgesetzt. 
 
3. Bodendenkmäler: 
 
 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1-2 

Denkmalschutzgesetz DSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde. 

 
4. Grünordnung: 
 
4.1  Baumpflanzungen 
  
  Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt "Bäume, unterirdische 

Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Ausgabe 2013 (R2) – siehe hier u.a. Abschnitt 3 und 6- zu beachten. Es 
ist sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung 
und Erweiterung von Telekommunikationslinien nicht behindert wird. 

 
4.2  Abstände bei Pflanzungen 
 
 Bei Pflanzungen entlang von Grundstücksgrenzen, wird auf die Grenzabstands-

regelungen (siebter Abschnitt: Nachbarrecht) des Bayerischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AG BGB) hingewiesen. 

 
4.3 Oberbodenlagerung 
 
 Für Abtrag, Lagerung und Einbau von Oberboden gilt die DIN 18915 „Bodenar-

beiten für vegetationstechnische Zwecke. Der gewonnene Boden ist in nutzba-
rem Zustand zu halten.  

 

PRÄAMBEL  
 
 
Die STADT GEISENFELD, Landkreis Pfaffenhofen, erlässt aufgrund 
 
- der §§ 2 Abs.1, 9, 10 und 12 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
 
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
 
- die Planzeichenverordnung (PlanZV 90) 
 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 
 
in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung den 
 
VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 107 „SONDERGEBIET BAUSTOFF- 
UND RECYCLINGZENTRUM SCHIELEIN“ als SATZUNG 
 
Bestandteile der Satzung: 
 

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan N r .  107 "Sondergebiet Baustoff- und 
Recyclingzentrum Schielein" in der Fassung vom .................... . 

 
• Die Geländeschnitte A-A, und B-B zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 107 

" Sondergebiet Baustoff- und Recyclingzentrum Schielein " in de r Fassung vom 
.................... ., 

 
• Der Vorhaben- und Erschließungsplan vom .................... . 

 
Mit beigefügt sind: 
 

• die Begründung in der Fassung vom .................... , 
 

• der Umweltbericht in der Fassung vom .................... , 
 

• naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
vom .................... , 
 

• Immissionsschutzgutachten Büro Kottermair vom ………………..,  
 

• Entwässerungskonzept Büro Wankner. 
 

TEIL C. PLANZEICHEN 
 
 FESTSETZUNGEN 
 
  
1. Art der baulichen Nutzung  
 
       Sonstiges Sondergebiet  
  Zweckbestimmung: Baustoff- und Recyclingzentrum  
 
2.  Baugrenzen 
 
  Baugrenze 
 
3. Verkehrsflächen 
 
3.1  private Straßenverkehrsfläche 
 
3.2  Einfahrtbereich 
 
4. Flächen für Versorgungsanlagen 
 
4.1  Flächen für Versorgungsanlagen 
 
4.2  Zweckbestimmung: Elektrizität  
  
5. Sonstige Planzeichen 
 
5.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
5.2     10,0 Maßzahl in Metern, z.B. 10,0 m 
 
6. Grünordnung  
 
6.1       Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsfläche intern 
A01) 

 
6.2  Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Be-

grünung (G01) 
 
6.3  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Be-

grünung (G02) 
 

 HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 
1.   vorhandene Flurstücksgrenzen 
 
2.   aufzuhebende Flurstücksgrenzen 
 
3. 530 vorhandene Flurnummern, (z.B. 530) 
 
4.   bestehende bauliche Anlagen 
 
5.   zu beseitigende bauliche Anlage 
 
6. 364.99 Höhenkoten des vorhandenen Geländes ü.NN, (z.B. 364.99 m) 
 
7.  Überschwemmungsgebiet 
 
8. Hauptversorgungsleitung oberirdisch 
 
9. Hauptversorgungsleitung unterirdisch 
 
10. Schnittverlauf, z.B. A-A 
 
 

9. Grünordnung:  
 
9.1 Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Begrü-

nung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)  G01 
 
 Auf der festgesetzten Flächen G01 zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen ist die vorhandene Vegetation aus heimischen Bäumen 
und Sträuchern einer Breite von mind. 5,00 m inkl. der bestehenden Modellierung 
zwischen Bestandsweg und Baugrenze zu sichern und dauerhaft zu erhalten. 
Nördlich des Weges entlang des Uferbereichs orientiert sich die Breite der zu er-
haltenden Vegetation an den natürlichen Begebenheiten und schwankt zwischen 
5,00 m und 20,00 m. 

 
 Bei Ausfall von Gehölzen, z.B. durch Sturmschäden o.ä., sind Nachpflanzungen 

in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde spät. in der darauffolgenden 
Pflanzperiode gemäß Artenliste vorzunehmen.  

 
9.2 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Begrü-

nung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)  G02 
 
 Die festgesetzten Flächen G02 zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sind im Westen in einer Breite von mind.1,50 m als 
Hecke aus gebietsheimischen Sträuchern gem. Artenliste anzulegen und dauer-
haft zu pflegen sowie zu erhalten. 

 
 Im Nord-Osten der Planfläche ist die festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von 

Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in einer Breite von mind. 
5,00 m aus gebietsheimischen, regionalen Laubbäum-Hochstämmen und Sträu-
chern (bevorzugt Vogelnährgehölze) gem. Artenliste anzulegen.  

 
 Zum Schutz der benachbarten Seenflächen ist in die v.g. Pflanzung eine Erdmo-

dellierung in einer Höhe von 1,00 m, Fußbreite von mind. 5,00 m und Bö-
schungsneigung von maximal 1:2 oder flacher entlang der Grundstücksgrenze zu 
errichten. 

 
 Die Standorte der zeichnerisch dargestellten Bäume können variieren; diese sind 

jedoch auf die gesamte Länge der Neupflanzung unregelmäßig zu verteilen. 
 
9.3 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft – Ausgleichsfläche intern A01 und Aus-
gleichsfläche extern AE01 

 
 Der Eingriff auf der Planfläche wird nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“ zu bilanziert. 
 
 Der hierfür nachzuweisende Ausgleich wird z.T. innerhalb der Planfläche (A01), 

als auch außerhalb im Norden des Abbaugebietes AE01 erbracht. 
 
 Innerhalb des Geltungsbereiches ist östlich des Sondergebietes (parallel zur 

Flutmulde) eine naturnahe Wildhecke aus Bäumen und Sträuchern gem. Artenlis-
te (bevorzugt Vogelnährgehölze) in einer Breite von mind. 8,00 m anzulegen. Da 
die Fläche insgesamt eine Breite von 10,00 m aufweist, ist in 1,00 m Breite ein 
artenreicher Saum durch Ansaat von gebietsheimischem, regionalem Saatgut 
(z.B. Holledauer Mischung mit einem Verhältnis Blumen/Kräuter - Gräser von 
mind. 50:50) um die Gehölzpflanzung anzulegen. 

 
 Vor Pflanzung ist mittig in der Fläche eine Erdmodellierung in einer Höhe von 

1,00 m, Fußbreite von mind. 5,00 m und Böschungsneigung von maximal 1:2 
oder flacher vorzusehen, welche wie vor erläutert, zu begrünen ist.  

 Die Modellierung ist so zu errichten, dass ein Abrutschen (z.B. durch Schubsi-
cherungen) vermieden wird. 

 


